












BMltltkUMchllilg
die Erhebung der Einkommensteuer für das Jahr 1828 betreffend.

Die Beitrage sind längstens bis Ende September 1829
zu entrichten.

Abdruck des tzotzen Aenatsbescvlusses
vom 11 . Juny 1829.

Bürgermeister und Rath der freien Stadt Frankfurt verordnen hiermit , auf verfas¬
sungsmäßigen Beschluß der Gesetzgebenden Versammlung , vom 3 . Juni l . I . :

die durch die Verordnung vom 15 . Juli 1817 , ( Gesetz - und Statuten -Sammlung
Ir Bd . S . 141 ) als extraordinäre Auflage , auf drei Jahre eingeführte Steuer vom
Einkommen , deren Ertrag blos zur Verzinsung und Minderung der Staatsschuld
verwendet wird , wird nach den , in jenem Gesetze enthaltenen Bestimmungen , jedoch
unter nachfolgenden Abänderungen des darin § . 4 . festgesetzten Tarifs , daß nämlich:

1 . bis auf dreihundert Gulden Einkommen drei Gulden , und
2 . von dreihundert bis dreitausend Gulden Einkommen , Eins vom Hundert zu

zahlen ist,
und wie selbige für die vorderen Jahre erhoben worden ist, auch für die Jahre 1828,
1829 und 1830 bestätigt , und deren Erhebung Unserer Einkommensteuer - Commiffion
aufgetragen ; wonach stch Jedermann zu achten hat.

Beschlossen in Unserer großen Nathsversammlung , den 11 . Juni 1829.

In Beziehung auf diesen hohen Senatsbeschluß vom 11 . Juny 1829 und mit Vollziehung
desselben und Erhebung der Einkommensteuer für das Jahr 1828 beauftragt , sieht sich die Unter¬

zeichnete Commission zu folgender Bekanntmachung verflichtet.

1 ) Alle und jede Steuerpflichtige haben alsbald und längstens bis Ende September lau¬

fenden Jahres ihre schuldigen Beiträge für das Jahr 1828 an die Einkommensteuer - Com¬

mission zu entrichten , und zu dem Ende ihre desfallsigen Deklarationsscheine ^— wovon die

gedruckten Formularien bei denen Herren Ouartier - Vorständen zu erheben sind — bei der

Commission in den Vormittagsstunden einzureichen , sofort nach einigen Tagen und wenn

sonst kein Anstand obwaltet — den Betrag der deklarirten Summe gegen Rückempfang des

Deklarationsscheines mit darunter ausgefertigter Ouittung , in baarem Gelde des 24 fl . Fußes

zu bezahlen.
2 ) Steuerpflichtig sind und haben die Einkommensteuer zu entrichten:

a ) Alle hiesige Bürger , Bürgers - Wittwen , und Söhne und Töchter , Beisassen und

Schutzverwandte , welche ein selbstständiges Einkommen haben;
b ) Permisstonisten , welche auf längere Zeit sich dahier aufhalten und dahier einen Erwerb

haben , ohnbeschadet des von ihnen an das Polizeiamt zu entrichtenden Concessions - Geldes;

c ) Diejenigen hiesigen Bürger und Staatsangehörige , welche mit obrigkeitlicher Erlaubniß
und Beibehaltung des hiesigen Bürgerrechts außerhalb wohnen , für das Einkommen von dem¬

jenigen Vermögen , womit sie dem hiesigen Staat zur Tilgung und Verzinsung dessen Schulden
contribuabel sind ; —

d) Diejenigen , welche nur mit liegenden Gütern dahier angesessen sind , ohne in dem
persönlichen Bürgerverbande zu stehen und dahier kein Geschäft treiben , für das Einkommen
oder die Nutzungen von ihren Liegenschaften und Immobilien in hiesigem Te/ritorio;

e ) Sammtliche Administratoren , Vormünder oder sonstige Stellvertreter , einschließlich
aller sowohl öffentlichen . Privat - , wilden und andern Stiftungen und Corporationen.

3 ) Das steuerbare Einkommen besteht in der gesammten ganzen jährlichen Einnahme , sie rühre
nun von fruchtbringenden Vermögen , oder nicht , sondern von Künsten , Wissenschaften , Besol¬
dungen , Pensionen , Handlung , Professionen , Handthierungen , Gewerben und sonstigen Nah¬
rungszweigen her.



An dieser Lrutto - Einnahme darf namentlich nicht abgezogen werden:

a ) Was zur Erweiterung und Verbesserung des Gewerbes verwendet worden;
i >) Was etwa zur Wiederersetzung und Ergänzung der Vermögensverhältnisse verflossener

Jahre erforderlich ist;
c ) Dasjenige , was ein jeder zum Unterhalt , Kleidung und Wohnung für sich und seine

Familie oder der Dienstboten und ihren Lohn , auch zum Haushalt jährlich bedarf , so wie auch

dasjenige , was ein jeder für sich und seine Familie in seinem eigenen Hause verwohnt.

Dagegen dürfen
4 ) an der Brutto - Einnahme abgezogen werden:

a ) Eingehende Kapitalien , aus welchen das Einkommen herrührt;
b ) Was zur Wiedererstattung der für die Betreibung des Gewerbes gemachten Auslagen ,

gehörig ist , z . B . Anschaffung des Materials , so weit das Materiale im Steuerjahr verbraucht ;

ist , Gesellenlohn ; .

c ) Was vermöge bereits bestehender Abgaben auf den Gewerben liegt , und davon auch .»

ferner zu den gewöhnlichen Städtischen Jntraden bezahlt werden soll , z . B . Concessions - Geld /
der Kaffeewirthe , Mäcklergebühren ; i

d ) Derjenige Th eil des Miethzinses oder der Wohnung , der ausschließlich und unmittelbar ;•

zum Gebrauch des Gewerbes benutzt oder bezahlt wird ; *:

e} Solche Activ - Ausstände , welche zu Eruirung des Einkommens mit aufgezählt werden , /
aber für verloren zu achten sind ; desgleichen

f ) diejenigen Passiven , welche als ei» Theil des steuerbaren Einkommens Anderer zu be- ;
trachten sind.

5 ) Die Einkommensteuer für daS Jahr 1828 ist aber nach Maaßgabe der Größe des Einkommens

nach folgender Steigerung zu bezahlen , nämlich
bis 300 fl . Einkommen wird bezahlt fl . 3.

von # 301 bis 3000 fl. * , . . ♦ . » i pCr.
von $ 3001 bis 3500 fl. . . . , « . . * . , 17. tr

von 9 3501 bis 4000 fl. . . . . « . . . IV, tr

von 9 4001 bis 4500 fl. . . . ♦ . . . . 17. tr

von t 4501 bis 5000 fl. . , . , . . . . 2
von f 5001 bis 5500 fl. , . , . » . ♦ « 27. tr

von 9 5501 bis 6000 fl. . . . . . . . . . . . 27- tr

von f 6001 bis 6500 fl. . . , ■. . . . . . . 27. tr

von 9 6501 bis 7000 fl. . . . . . . . . . 3 tr

von » 7001 bis 7500 fl. . » . . * . . . . . 37. tr

von t 7501 bis 8000 fl. . . . . . . . . . 37- tr

von f 8001 bis 8500 fl. . » . ♦ . * ♦ . . . 37. tr

von 9 8501 so weit es reicht♦ . ♦ ♦ . . . ♦ • . 4 tr

als höchster Anschlag , und zwar ist der in vorstehendem Tarif bemerkte Steueranschlag von

dem Einkommen eines Jeden nach seinem ganzen Betrag zu entrichten . Da jedoch

6 ) das steuerbare Einkommen nicht nach der Größe des Einkommens dieses Jahres , sondern nach
dem Durchschnitt der drei nach einander folgenden jüngst verflossenen Jahre berechnet werden

soll : so haben diejenigen Steuerpflichtigen , welche noch nicht drei Jahre lang dahier ausgenom¬
men worden oder erst seit kurzer Zeit in den Besitz eines selbstständigen eigenen Einkommens

gelangt sind , ihr steuerbares Einkommen nach der Zeit ihrer Steuerverpflichtung auszumitteln.

7 ) Sollte übrigens gegen einen oder den andern Deklaranten bei der Commission ein Anstand
obwalten , so wird an einen Solchen eine Vorbescheidung ergehen , um denselben nach § . 12.

der Einkommensteuer - Verordnung , dieses Anstandes wegen , zu belehren , zu verständigen und

solchergestalt eine Vereinbarung herbeizuführen.

Frankfurt, den 24 . July 1829.

Einkommensteuer - Commission.

Zur Abgebung der Deklarationen sind die Vormittagsstunden

Montags , Dienstags und Donnerstags,
Zur Zahlung der declarirten Stcucrbeitrage aber, die Vormittagsstunden

Mittwochs , Freitags und Samstags
bestimmt
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